
 
 
Stellen Windkraftanlagen eine Gefahr für Vögel und Fle-
dermäuse dar? 
Es wird immer wieder behauptet, die Rotoren von Windenergie-
anlagen (WEA) seien eine Gefahr für Flugtiere und sie würden 
aus ihren natürlichen Lebensräumen vertrieben. WEA würden 
Arten bedrohen. Dies ist falsch und entbehrt jeder Grundlage. 
Werden geschützte Arten gefährdet, wird keine Baugenehmi-
gung erteilt.  
Vögel und Fledermäuse kollidieren nicht in großer Zahl mit 
Windenergieanlagen. Die größte Gefahr für die Artenvielfalt 
geht vom Klimawandel aus. 
Menschliche Eingriffe in den Lebensraum von Vögeln und Fle-
dermäusen wie Gebäude, der Straßenverkehr oder die Land-
wirtschaft stellen für diese eine weitaus größere Gefahr dar als 
Windenergieanlagen (Q1). 
Bedeutende Schutz- und Rastgebiete bleiben bei der Wahl der 
Windstandorte ohnehin grundsätzlich außen vor. Das garantie-
ren naturschutzrechtliche Prüfungen im Laufe jedes Verfahrens 
zur Genehmigung eines Windparks. Auch werden häufig mit der 
Errichtung von Anlagen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen veranlasst. Besteht 
im laufenden Betrieb dennoch eine akute Bedrohung, z. B. für 
brütende oder vorbeiziehende Vögel, werden die Anlagen zeit-
weise abgeschaltet. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Kollisions-
gefahr sehr gering ist. Die Rotoren der heute gebauten Anlagen 
drehen sich zudem weit langsamer und meist über den üblichen 
Flughöhen. Zugvogelarten halten meist mehr Abstand von den 
Windrädern, werden jedoch nicht vertrieben. 
Hinsichtlich möglicher Störwirkungen auf Wild wie Reh oder Ha-
se oder auch Nutztiere haben Untersuchungen keine beson-
deren Empfindlichkeiten der Tiere festgestellt.  

 
Grundsätzlich gilt: Klimaschutz ist immer auch Natur- und Arten-
schutz. Windenergie ist eine treibende Kraft der Energiewende, 
des größten Klimaschutzprogramms der Geschichte. Der Wan-
del des Klimas führt bei den meisten Tierarten nachweislich zu 
deutlichen Verhaltensänderungen (Q2).  
Die Windkraftnutzung in Hessen darf und wird bedrohte Arten 
nicht substanziell gefährden. In Hessen  kommen dabei haupt-
sächlich Rotmilan, Schwarzstorch und Fledermäuse in Betracht. 
Der Rotmilan wird Schlagopfer von Windkraftanlagen, leidet 
aber in erster Linie unter Nahrungsmangel durch weniger Grün-
land und andere Veränderungen in der Landwirtschaft. Er ver-
hungert eher, als dass er erschlagen wird. Fledermäuse  sind 
v.a. durch Zerstörungen ihrer Habitate und Umweltgifte bedroht. 
Ihr Schutz vor Windenergieanlagen kann durch Abschaltungen 
von Windkraftanlagen an windarmen, warmen und regenfreien 
Sommernächten gewährleistet werden (Q3).  
Und wie ist die Situation am Tannenkopf? 
Die Standortauswahl erfolgte in enger Abstimmung mit Hessen 
Forst und Naturschutzverbänden. Es wurden zwei Flächen aus-
gewählt, die genügend Abstand zu einem Rotmilan-Horst einhal-
ten. Die Kabelverlegung in Horst-Nähe wird/wurde erst ab Mitte 
August begonnen. Im Übrigen hat der Rotmilan sein Jagdrevier 
nicht im Wald, sondern im Feld in Richtung Roßdorf und Gun-
dernhausen. Der Schwarzstorch kommt nicht vor. Die Geneh-
migungsverfügung berücksichtigt die Einwände zur Fledermaus. 
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